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[1629 n . März 31 . ] ^ A
BITTSCHRIFT [DER ERBEN VON HANS PETER STEINER [GEST. 1623 ] AN

BUERGERMEISTER UND RAT VON ZUERICH]2

"Wir könen hochanliegender und unvermeidenlicher notturfft wegen , keinen len-

geren Umbgang haben , [ euch ] . . . fürzubringen : Weichermassen Jacob Züri¬

cher  des [ Zuger Stadt - und Amts - jRatths und alter Seckeimeister Zuo Män-

zingen , unsserem lieben Bruder und Vetter seligen , herm Grichtsh . [von Uiti-

kon und Ringlikon , Hans Peter ] Steiner [ von Zürich ] vermög und Jnhalt einer

ordenlichen Verschreibung , so uff Martinis [=11 . November ] . . . 1617 . . . uff-

gerichtet 800 gtgl . schuldig worden : welche er uff bestimbt Ziel und tag mit

200 gtgl . hauptgut sambt dem Zins , ohne kosten und schaden abzulösen und zu

bezahlen versprochen : umb welches alles syn Schwager herr [alt ] Landtaman

[K o n r a d III . ] Zur Lauben s [ el . ] von Zug , nitt allein mit seiner selbs

eigenen handt underem dato Johannis Evangelistae [= 27 . Dezember ] A° 1617 , da¬

mit er Jhme Züricher Zu gemeltem fürsatzt geholffen , sonder auch Jn obberühr¬

ter hauptverschreibung , für sich und seine Erben , Gült , Bürg und Zahler ver¬

schreiben . Nachdem aber uff verflossene Zeit , die verfallene würff nit erfolget,
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und wir dieselben forderen lassen , hat er Züricher angefangen sich Zuerklagen

und fürzuwenden : diewyl Jhme der kauffholzes , welchen er E : Wht . Bürger . . .

Thoma Zur Linden  s [ el . , dem ehemaligen Sihlherm von Zürich ] Zu

kauffen geben , nit gehalten , sonder von obrigkeits wegen uffgehebt worden,

köne er auch hinwiderumb uns nit halten , weylen Jhme hiedurch die Mitei zur

bezahlung genommen seyen . Ob nun wol angezogener kauffholtzes , unsere schuld

als ein besondere Sach nützig angangen , und desshalben an unseren rechten nüt-

zig geben nach benemmen könen , umb so vil weniger weylen wann wir Ze holz an-

nemmen müssen , wir endtlich Jn seyn Zur Linden kauff Zestahn verwilliget , dass

holtz aber schon vom Züricher Jn ander weg verkaufft seyn befunden . So haben

wir gleickwol umb dess besten , und damit Jhme Züricher Jn allweg ein genügen

geschehe , und also kein weitere ursach habe sich zuerklagen , auch umb sonderen

ehren und wilfahrung willen Herrn Landtaman Zurlauben s . welcher uns uff ei-
3

nen vertrag gen Cappel veranlasset bewilliget : daselbsten Sontag [ 12 . /2 . ]

Juli A° 1626 Jn bey seyn herren [alt ] Amans Zur Laubens , h . hauptman [Paul]

Stockhers,  herm Aman [der Abtei Einsiedeln in Menzingen , Adam] S i g-

n e r s 3 herm Seckeimeister [ Christian ] Trincklers  von Mäntzingen,·

als beystender herm Seckeimeister Zürichers an einem : so donne J . [Land - ]

Vogt [der Herrschaft Knonau 3 Hans Heinrich ] Meiers [=M e y e r ] v ο η K n o-

n a w3 H . Ambtman [Hans Rudolf ] Wirtzen [=W i r z] Zu Cappel und herm Schrei¬

ber [Matthias ?] L a n d ο l t am anderen theil heiter vergleichen 3 abgeredt 3

und schrifftlichen verfasset worden : Jnn was preiss und Mäss auch Zu was Zeit 3

er Seckeimeister Züricher uns mit holtz gen Mänzingen an die Sill gelie feret 3

umb unsere ansprachen 3 welche sich damahlen Jn die 920 gtgl . belaufen 3 mit

sambt dem Zins 3 ohne unsseren Kosten und schaden ussrichten und bezahlen sol¬

le : wie alles mit mehrerem der ussgetruckte buchstaben des gesagten Vergleichs

heiter Zugibt und vermag.

Und damit diessem allem würcklichen statt gethon werde 3 hat Zu mehrer Versi¬

cherung gedachten Capplischen Vertrags 3 mit seiner selbs eigenen obligation 3

herr Landtaman Zur Lauben s . bekrefftiget 3 und sich darinn Zu gnugsamer Gült:

und Nachwerschafft verbunden : wie er dann sölches auch hemacher vor einem

ehrsamen Statt und Ambt Rath Zu Zug 3 den 29 . ten Septembris A. ° 1627 3 rmmdtlich

ratificirt und bestettiget hat . Vngeachtet und unerwogen aber dessen alles 3

Jst es Zur Zeit , als die lieferung des holzes an die Sill versprochner massen

beschehen sollen Je lenger Je ärger worden : dann wie es gemeincklich Jn söll-

chen fählen Zugestehen pflegt 3 wann die Schuldner an Mitten usskommen , Sie

sich durch allerley nichtige ussflücht und gefährliche uffziig su wehren under-
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stähnd : also hat auch er Züricher nit weniger gethan . Dann obschon alle dess-
halben ergang [n] e Urtheilen von E. Rath von Statt und Ambt Zuo Zug den Capp-

lischen vertrag bestettiget und bekreftiget haben , hat er doch uns zu merck-

lichem unserem kosten und versaumnus ein gute Zeit am Rechten umbgetriben,
bis er den 5ten octobris 1628 Jahrs vor Statt und Ambt Rath selbsten bekennt,

das er gantz heine mitel Zur bezahlung habe, darauf dieser urtheil ergangen:

Es sölle Seckeimeister Züricher von Mänzingen (dann also lautet die urtheil

von wort zu wort ) den Steinerischen Erben von Zürich unverzogenlich bis -Mor¬

gens 3 mitel , wort und werck Zeigen und geben , das sie daran kommen mögen, wo
das nit geschehen kan, stracks meiner herren Recht thun , und wann dann dem

Statt und [Amt] gnug gethan , gedachte Erben Jhren Bürgen Herrn Aman Zur Lau¬

ben sollen und mögen angriffen . Als nun wir folgenden tags umb volstreckung
der Urtheil Jnstendig angehalten , und desshalben mit dem Herrn Landtschreiber
[von Zug, Christian ] Schönen  uff das Rathaus gekeert , damit er Züricher

den leyblichen Eydt (wie gebrüchlich ) leistete , hat Herr Aman Zur Lauben s.

sölches nit wollen geschehen lassen , und durch Herrn hauptman Stocker begert,
das man umb etwas Zeits Jnhalten wolle , welches aber wir keines wegs thun kön¬

nen, darauf Morgens den 7ten Octobris [1628] ein erkantnus vom herm Statt¬

schreiber [Von Zug, Beat Jakob ] Knopflin  geschreiben uns Zugestelt

worden, darinen ein E. Rath der Statt Zug befohlen , mit exequirung der urtheil

bis uff Monten nechst nach Martini [=13. November 1628] . . . Zu warten . Wider

welches wir weiters nichts vermögen, und aber verhofft , man wurde was erkennt,

und Herr Aman Zur Lauben s . mit eigener handt verheissen , Jn acht genommen

haben . Derne aber allem Zu wider und entgegegen Jst nit uff bestimbte Zeit,
4

sonder freitag 3. Novembris [1628] , uns unwissendt , so wir aber von ungefähr

Jn erfahrung kommen, Statt und Ambt Rath versamlet und gehalten worden: da
herr Amans Zur Laubens herr Sohn [Beat II . Zurlauben ] , so damahls Landt - ,

Schreiber Jn .freyen Aembtem was, und H. Stattschreiber Knopflin Jns recht ge-

stelt , und so vil erhalten und Zu wegen bringen mögen: dass wir schnür stracks

wider den angezogenen und mit underscheidenlichen Urtheilen bestettigten Ver¬

trag Zu Cappel , welcher under anderem usstruckenlich vermag, Jm mangel liefe-

rung des holtzes an die Sill , man als dann mit bahrem gelt bezahlen sölle , Jn

ein Holz am Mänzigerberg gelegen , welches niemahlen unsers hauptSchuldners
des Seckeimeister Zürichers gewessen , gewissen worden, daselbsten man uns mit

holtz , nit nach der Schätzung wie Statt und Ambt Recht vermag, und gegen Landt

frömbsten leüten Jn acht genommen wirdt , viel weniger auch Jm preiss , Mäss,

und lieferung an die Sill , nach Jnhalt des accords , sonder wie E: Wht burger
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M[eister ] Rudotff Schwytzer  der Müller und sein bruder etwas holtzes

gegen einer der enden gehabten und an bahrem gelt einzubringen Jhnen beschwer¬

licher Schuldt erthuschet , schetzen , und darzu nur umbs hauptgut , nit umb Zins

und Kosten , so etlich hundert Gulden belaufen thun , wie etliche vermeinen be¬

zahlen sölle . Wann dann E : g : und E : wht uss obriger erzehlung gnugsam ver-

stahn und sehen hönen (welches alles wir mit Brief und Siglen , verträg , Bürg-

schafftbrief , urtheilen und was dergleichen mehr , so wol vor E : g . und E . Wht,

als grad von einer hochen Obrigkeit Zu Zug weiters darzuthun und Zuerweisen

urbietig sind ) das unsere ansprach ein uffrechte , redliche , ouch Jchtig und

bekantliche schuld , wassmassen wir uns mit holz , wie und wohin geliefert be¬

zahlen Zulassen ein erörterte und confirmirte , dessgleichen des Zins und Ko¬

stens halben ein undisputierliche Sach Jst . Dass also wan wir Zu diesserem

holtz Jm Berg [d . h . zu Menzingen ] wider alle natur mit gewalt gezwungen wer¬

den solten , kann E : Wht : bey folgenden gethonen fürschlägen , welche beydes

gegen dem Schuldner und dem Bürgen oder denen so Jn der Sach gehandlet Jn ge¬

mein und besonderbahr vielmahlen beschehen , unschwer ermessen , wassmassen an

uns das Eydtgnössisch und bey allen völckeren angeboren Recht , das ein Jeder

Schuldner seinen Gläubiger bezahlen , oder uff den mangel den Bürgen , wann ver¬

banden würgen möge , administriert und gehandt habt , auch wir umb unser billich

messige schuldt bezahlt müssten werden . Als A. ° 1626 sich beyde theil Zu Cap¬

pel bey sammen befunden , da der so dickmahlen angeregte vertrag uffgerichtet

worden , haben dazumahlen unsere Anwaldt und hemacher wir auch offtmahlen uns

anerbotten , damit wir doch des widrigen und hochbeschwerlichen holtzes uber¬

hebt , und Jnsonderheit weylen wir der gönstigen Zulassung des flötzens Jn die

Sill von E : g . und E : wht : nit versichert waren , und nach diessmahlen kein er-

laubtnus haben , an unser ansprach so 920 gtgl . gewessen 704 gtgl . an bahrem

gelt uff damahlen Martini [= 11 . November ] künfftig annemmen , und 216 gl . von

freyen stucken fallen lassen wöllen . Jtem als A. ° 1628 man uns das Zuerkennte

holtz Jm Berg geweissen , und man uns daselbige Jn gleichem wesen und preis

anzuschlagen begert , wie die M. Schwytzer die Müller , an Jhre feile schuld,

als der Zeit noch Junge , und grad uff Jhres lieben vatters s [ el . ] hinscheid

Zum holz kauf und fergen noch unerfahrene leüth anzunemmen beredt , (welche

doch unangesehen gegen uns ein grossen vortheil , als die ein Mülle , Sagen und

begangenschafft , wier aber gantz kein gelegenheit Zum holtz , nüt desto weni¬

ger ein so schädlichen kauff troffen , dass Jhnen Jhr nach daselbst stahnder

theil holtz wolfeil feil [ I ] : haben wir dmiahlen uff ein Jeden Stumpen deren

viel hundert Zwen gut bz oder mehr gegen bahrer bezahlung verlieren wollen.
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Da wir Jhnen auch Zu Gemüth geführt , weylen das fürgeschlagene holz unseres

Schuldners des Seckeimeister Zürichers niemahlen gewesen , und aber er oder an¬

dere dasselb kauft und wie bewystich grad uss dem hinderlag so herr Landtaman

Zur Lauben s . zu schadtlosshaltung seiner Bürgschafft (neben mehrerem , welches

er uff syn gefahr hinussgeben ) hinder Jhme gehebt , bezahlt haben , Jn dem preiss

wie es uns wirdt Zugemutet , warumb lasse man dann selbigen kauffschilting nit

grad Zukomen uns ? Begert dann verkäuffer oder käuffer am holz zugewinnen,

warumb sotte selbiger Gewinn dienen zu unserem schaden ? haben aber mit allen

diessen motiven und Gründen bis dato mehr nit erhalten , dan das wir also han¬

gen bleiben sind , dollen Zwaren nit sagen rechtlose , weylen aber über vielfäl¬

tig so wol von E : E : Wht : desshatben geschehen ansehentichen fürschreiben , als

auch von den unsrigen so Jnstendig gethonem mundttichen anhalten , wir nur nit

so viel Zu wegen nach ussbringen mögen , das uns ein sölchen urtheil brief Ze-

mahten Zugestelt oder uberschickt were worden , Jn welchem die gründ vermeldet,

warumb wir von unseren so offenbahren und vietmahten bestettigten rechten,

wider unsser willen und verschulden Zu einem solchen holzkauff genötiget , des¬

sen beschaffenheit so unkomtich und abgelegen , dass E : Wht : Mitrath herr [Hans]

Felix Horner  alter Werchmeister , desgleichen derosetben Burger M[ ei-

ster ] Hans Müller  der Mütter , M[ eister ] Felix Stadler  der Zieg¬

ler und ander mehr , die sonsten Zum hotzfertigen die beste getegenheit und

wüssenschafft , über uff unser bitten sambt uns selb eingenommen augenschein,

bezügen , das diss holz weder thewr näch wolfeil anzunemmen möglich , Es seye

dann das selbiges von Jhne verkhäuffem an die Sill gelifert wurde . Gelangt

von dass alten und unser unvermeidenticher notturfft wegen , an E : g . und E.

Wht . unser underthänige . . . bitt , die selben wollen Jn betrachtung gestalt-

same und bittichheit der Sach , und als Jhren angehörigen und Burgern oberkeit-

tiche handt bieten , und vermitlest eines emsthafften Schreibens old einer

ansehentichen Rathsgesandtschafft oder Jn ander weg (wie wir dan den selben

kein Mass nach Zeit geben sollen ) verhitfftich erscheinen , damit wir bey un¬

seren Brief und Siglen , Verträgen , Bürgschafften und so vieler darüber erlang¬

ten urtheiln , geschütz und geschirmbt , umb unsere anforderung hauptgut Zins

und Kostens " .

1 ) Datierung aufgrund des Todestages von Konrad III . Zurlauben erschlossen.
Das Original konnte übrigens auch im Staatsarchiv Zürich nicht ausfindig
gemacht werden . Freundliche Mitteilung von Dr . Ulrich Helfenstein.

2 ) vgl . auch AH 20/18 3 ) s . AH 20/47



4 ) s . ÄH 48/7

Kopie - AH 78 , 463 - 470 - Seite 463 , 464 und 470 leer
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